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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachdem Regierung und Opposition bei den geplanten Steuerge-
setzen weiterhin uneins sind, beschränken sich die Neuigkeiten in 
diesem Monat auf die aktuellen Entscheidungen der Finanzgerichte 
und neue Verwaltungsanweisungen. So hat das Bundesfinanzminis-
terium zwei Schreiben veröffentlicht, die Arbeitgeber wie Arbeit-
nehmer betreffen. Es geht darin um Zuzahlungen für die Privat-
nutzung des Dienstwagens und um die Bewertung von Sachbezügen. 
Hier ist ein Überblick über die aktuellen Themen: 
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 Jun Jul Aug 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 12. 

Umsatzsteuer viertelj. - 10. - 

Lohnsteuer 10. 10. 12. 

Einkommensteuer 10. - - 

Körperschaftsteuer 10. - - 

Getränkesteuer 10. 10. 12. 

Vergnügungsteuer 10. 10. 12. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

13. 15. 15. * 

Gewerbesteuer - - 15. * 

Grundsteuer - - 15. * 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

- - 19. 

SV-Beitragsnachweis 24. 25. 26. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 29. 28. 

* Verschiebung des Termins um je einen Tag in Gegen-
den, in denen Mariä Himmelfahrt als Feiertag gilt 

 

AAUUFF  DDEENN  PPUUNNKKTT  

»Schon die alten Römer erkannten, 
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eine tüchtige Verwaltung nötig ist.« 

Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger 

 

»Mit schlechten Gesetzen und guten 

Beamten lässt sich immer noch regie-

ren. Bei schlechten Beamten helfen 
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Kostenbeteiligung für den Dienstwagen 
Ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums erklärt, wie 
die Kostenbeteiligung eines Mitarbeiters für die Privatnutzung 
des Dienstwagens steuerlich zu behandeln ist. 

Wer seinen Dienstwagen auch privat nutzt, muss den Nutzungsvor-
teil versteuern. Der steuerpflichtige geldwerte Vorteil reduziert 
sich aber, wenn sich der Arbeitnehmer an den Kosten für den 
Dienstwagen beteiligt. Bei der Kostenbeteiligung lauern allerdings 
Fallen, denn nicht jede Form der Kostenbeteiligung erkennt das 
Finanzamt an. Das Bundesfinanzministerium hat jetzt erklärt, wel-
che Regeln bei der Kostenbeteiligung zu beachten sind. 

Grundsätzlich gilt: Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche 
Nutzung seines Dienstwagens ein Nutzungsentgelt, mindert das 
den steuerpflichtigen Nutzungswert. Es spielt keine Rolle, ob das 
Nutzungsentgelt pauschal erhoben wird (Monatspauschale) oder 
sich nach der tatsächlichen Nutzung des Dienstwagens richtet (Ki-
lometerpauschale). Neben diesen beiden Fällen, bei denen die 
Zahlung direkt an den Arbeitgeber geleistet wird, gibt es auch 
noch den Fall, dass die Zahlung auf Weisung des Arbeitgebers an 
einen Dritten zur Erfüllung einer Verpflichtung des Arbeitgebers 
geleistet wird. Dieser abge-
kürzte Zahlungsweg liegt vor, 
wenn der Arbeitnehmer die 
Leasingraten des Arbeitgebers 
übernimmt. 

Die vollständige oder teilwei-
se Übernahme einzelner 
Kraftfahrzeugkosten (Treib-
stoffkosten, Versicherungs-
beiträge, Reinigung etc.) durch den Arbeitnehmer ist dagegen kein 
an der tatsächlichen Nutzung bemessenes Nutzungsentgelt und 
wird somit auch vom Finanzamt nicht als Kostenbeteiligung aner-
kannt. Das gilt ebenso für einzelne Kraftfahrzeugkosten, die zu-
nächst vom Arbeitgeber verauslagt und anschließend dem Arbeit-
nehmer weiterbelastet werden. Auch wenn der Arbeitnehmer zu-
nächst Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren Zeit-
punkt nach den tatsächlich entstandenen Kraftfahrzeugkosten ab-
gerechnet werden, macht das Finanzamt nicht mit. 

Bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode fließen vom Arbeitneh-
mer selbst getragene individuelle Kraftfahrzeugkosten immerhin 
von vornherein nicht in die Gesamtkosten ein, womit der Nut-
zungswert zumindest niedriger ausfällt. Das gleiche steuerliche 
Resultat ergibt sich in dem Fall aber nur dann, wenn der Dienst-
wagen ausschließlich außerdienstlich genutzt wird. 

Ein steuerlich hieb- und stichfestes, den Nutzungswert minderndes 
Nutzungsentgelt muss daher arbeitsvertraglich oder aufgrund einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage für die 
Gestellung des betrieblichen Kraftfahrzeugs vereinbart worden 
sein und darf nicht die Weiterbelastung einzelner Kraftfahrzeug-
kosten zum Gegenstand haben. Wie der Arbeitgeber das pauschale 
Nutzungsentgelt kalkuliert, ist dagegen egal. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann reduziert sich der steu-
erpflichtige geldwerte Vorteil um das vom Arbeitnehmer gezahlte 
Nutzungsentgelt. Übersteigt das Nutzungsentgelt sogar den Nut-
zungswert, führt der übersteigende Betrag jedoch weder zu nega-
tivem Arbeitslohn noch zu Werbungskosten. ³ 

KKUURRZZ  NNOOTTIIEERRTT  

Rheinland-Pfalz kauft Steuer-CD 

Im April hat wieder ein Bundesland eine 
CD mit Daten potenzieller Steuersünder 
angekauft. Rheinland-Pfalz hat für die CD 
mit ca. 40.000 Datensätzen vier Millionen 
Euro bezahlt und verspricht sich davon 
Steuermehreinnahmen von rund 500 Milli-
onen Euro bundesweit. Das rheinland-
pfälzische Finanzministerium spricht be-
reits vom „Wonnemonat Mai“ wegen des 
Höchststandes an Selbstanzeigen seit Be-
kanntwerden des Ankaufs. Schon fast 700 
Selbstanzeigen hat das Ministerium in die-
sem Jahr verbucht, davon fast die Hälfte 
im Mai. 

 

Abkommen mit den USA zum 
steuerlichen Datenaustausch 

Deutschland hat jetzt mit den USA das 
Abkommen zur Förderung der Steuerehr-
lichkeit bei internationalen Sachverhalten 
beschlossen. Durch das Abkommen ver-
pflichten sich die Länder, für die Besteue-
rung im jeweils anderen Staat relevante 
Daten von Finanzinstituten zu erheben 
und regelmäßig auszutauschen. Durch das 
Abkommen soll ausgeschlossen werden, 
dass durch die Einschaltung ausländischer 
Finanzinstitute oder Finanzdienstleister 
Steuern hinterzogen werden können. 
Nach dem Abkommen sollen Informatio-
nen für Zeiträume ab 2014 ausgetauscht 
werden. 

 

Steueraufkommen bleibt stabil 

Alle sechs Monate legen die Steuerschät-
zer der Finanzverwaltung eine aktualisier-
te Schätzung über das Steueraufkommen 
der nächsten fünf Jahre vor. Die neueste 
Schätzung im Mai hat ergeben, dass Bund, 
Länder und Gemeinden auch in den 
nächsten Jahren mit deutlich höheren 
Steuereinnahmen rechnen können. Nach 
der aktuellen Prognose der Steuerschät-
zer werden die Steuereinnahmen von 600 
Mrd. Euro im Jahr 2012 auf rund 705 Mrd. 
Euro im Jahr 2017 steigen. Trotzdem ha-
ben die Steuerschätzer ihre letzte Prog-
nose vom Oktober 2012 insgesamt leicht 
nach unten korrigiert: Für den Bund redu-
ziert sich das Steueraufkommen in diesem 
Jahr um 1,8 Mrd. Euro, für die Länder um 
1,0 Mrd. Euro, vor allem aufgrund der 
mittlerweile beschlossenen Erhöhung des 
steuerfreien Existenzminimums im Gesetz 
zum Abbau der kalten Progression. 
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Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer 
Bei der Lohnsteuerpauschalierung können Arbeitgeber für die 
Berechnung der Kirchensteuer zwischen einem Einzelnachweis 
und einer Vereinfachungsregelung wählen. 

Das Steuerrecht lässt für eine ganze Reihe von Leistungen die Pau-
schalierung der Lohnsteuer zu, zum Beispiel für Teilzeitbeschäftig-
te und Mini-Jobber, aber auch für unentgeltliche oder verbilligte 
Mahlzeiten, bestimmte Zukunftssicherungsleistungen und viele an-
dere Fälle.  Wendet der Arbeitgeber die Lohnsteuerpauschalierung 
an, kann er bei der Erhebung der Kirchensteuer zwischen einem 
vereinfachten Verfahren und einem Nachweisverfahren wählen. 

Diese Wahl kann der Arbeitgeber sowohl für jeden Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraum als auch für die jeweils angewandte Pauscha-
lierungsvorschrift und darüber hinaus für die in den einzelnen 
Rechtsvorschriften aufgeführten Pauschalierungstatbestände un-
terschiedlich treffen. Entscheidet sich der Arbeitgeber für diese 
Vereinfachungsregelung, muss er für sämtliche Arbeitnehmer Kir-
chensteuer zuzüglich zur jeweils pauschalierten Lohnsteuer abfüh-
ren. Dabei gilt aber ein ermäßigter Steuersatz für die pauschale 
Kirchensteuer, der dem Umstand Rechnung trägt, dass nicht alle 

Arbeitnehmer Angehörige ei-
ner steuererhebenden Religi-
onsgemeinschaft sind. 

Alternativ kann der Arbeitge-
ber natürlich die Kirchen-
steuer für jeden Arbeitneh-
mer individuell berechnen. 
Für Arbeitnehmer, die keiner 
steuererhebenden Religions-

gemeinschaft angehören, fällt dann auch keine Kirchensteuer an, 
während für die übrigen Arbeitnehmer der allgemeine Kirchen-
steuersatz gilt. Der Arbeitgeber muss in diesem Fall aber nachwei-
sen können, dass ein Arbeitnehmer, für den keine Kirchensteuer 
abgeführt wurde, auch nicht kirchensteuerpflichtig ist. 

Als Nachweis für die Nichtzugehörigkeit zu einer steuererhebenden 
Religionsgemeinschaft dienen in der Regel die vom Arbeitgeber 
abgerufenen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) 
oder ein Vermerk des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer den 
Nachweis mit der vom Finanzamt ersatzweise ausgestellten Be-
scheinigung für den Lohnsteuerabzug erbracht hat. Liegen dem Ar-
beitgeber diese amtlichen Nachweise nicht vor, ist zumindest eine 
schriftliche Erklärung des Arbeitnehmers erforderlich, die dem 
Muster der Finanzverwaltung entspricht. Den Nachweis über die 
fehlende Kirchensteuerpflicht des Arbeitnehmers muss der Arbeit-
geber als Beleg zum Lohnkonto aufbewahren.  

Die auf die kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer entfallende 
pauschale Lohnsteuer ist anhand der in den Lohnkonten aufzu-
zeichnenden Religionszugehörigkeit zu ermitteln. Kann der Arbeit-
geber die auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallende pauschale 
Lohnsteuer nicht ermitteln, darf er auch die gesamte pauschale 
Lohnsteuer im Verhältnis der kirchensteuerpflichtigen zu den nicht 
kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmern aufteilen. Der auf die kir-
chensteuerpflichtigen Arbeitnehmer entfallende Anteil ist dann 
Bemessungsgrundlage für die Anwendung des allgemeinen Kirchen-
steuersatzes. Die so ermittelte Kirchensteuer ist schließlich noch 
im Verhältnis der Konfessions- bzw. Religionszugehörigkeit der kir-
chensteuerpflichtigen Arbeitnehmer aufzuteilen. ³ 

Vorläufig keine Besteuerung 
von Scheinrenditen 

Anleger, die auf Schneeballsysteme her-
einfallen, sind gleich doppelt gestraft. 
Neben dem Verlust des eingesetzten Kapi-
tals will das Finanzamt auch noch die vom 
Anbieter auf dem Papier gutgeschriebe-
nen Erträge besteuern. Das Finanzgericht 
Köln gewährt jetzt aber den Anlegern der 
BCI (Business Capital Investors Corporati-
on) vorläufig Rechtsschutz und hat ent-
schieden, dass entsprechende Steuerbe-
scheide bis auf Weiteres nicht vollzogen 
werden dürfen. In der Rechtsprechung sei 
nämlich umstritten, ob Gutschriften im 
Rahmen von Schneeballsystemen zu steu-
erpflichtigen Einnahmen führen. 

 

Vorfälligkeitsentschädigung als 
nachträgliche Werbungskosten 

Eine anlässlich der Veräußerung vermiete-
ter Immobilien gezahlte Vorfälligkeitsent-
schädigung kann nicht mehr als nachträg-
liche Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abgezo-
gen werden, wenn die zehnjährige Speku-
lationsfrist für Grundstücksveräußerungen 
bereits abgelaufen ist. Mit diesem Urteil 
stellt sich das Finanzgericht Düsseldorf 
auf die Seite der Finanzverwaltung, die 
ebenfalls einen Werbungskostenabzug nur 
dann zulassen will, wenn die Spekulati-
onsfrist noch nicht abgelaufen ist. 

 

Gnadenfrist für ELSTER-Über-
mittlung ohne Zertifikat läuft ab 

Die Lohnsteuer-Anmeldung, die Umsatz-
steuer-Voranmeldung, der Antrag auf 
Dauerfristverlängerung sowie die Anmel-
dung der Sondervorauszahlung müssen ei-
gentlich seit dem 1. Januar 2013 authen-
tifiziert mit elektronischem Zertifikat 
übermittelt werden. Momentan akzeptiert 
die Finanzverwaltung die Übermittlung 
der Daten trotzdem noch ohne Authentifi-
zierung. Doch am 31. August 2013 läuft 
die Gnadenfrist ab, und ELSTER-Daten 
können nur noch mit Zertifikat übertragen 
werden. Es bleiben also noch etwas mehr 
als zwei Monate, falls Sie noch kein Zerti-
fikat beantragt haben oder die authentifi-
zierte Übermittlung bisher aus techni-
schen Gründen nicht durchführen konn-
ten. Wer keinen Verspätungszuschlag we-
gen einer verspäteten Abgabe riskieren 
will, sollte sich daher bald um die Umstel-
lung auf authentifizierte Übertragung 
kümmern. Das dafür notwendige Zertifi-
kat können Sie durch eine kostenlose Re-
gistrierung im ElsterOnline-Portal bean-
tragen (www.elsteronline.de/eportal). 
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Bewertung von Sachbezügen 
Das Bundesfinanzministerium akzeptiert die Urteile des Bun-
desfinanzhofs zur Bewertung von Sachbezügen und erklärt, wie 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt vorgehen müssen. 

Mit Zähnen und Klauen hat sich die Finanzverwaltung bisher gegen 
die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Bewertung von 
Sachbezügen gewehrt. Im Sommer 2012 hat der Bundesfinanzhof 
aber seine arbeitnehmerfreundliche Sichtweise bestätigt und ex-
plizit gegen die Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeri-
ums entschieden. Jetzt hat das Ministerium kapituliert und akzep-
tiert die Rechtsprechungsänderung, die insbesondere für Jahres-
wagen von Bedeutung ist. In einer neuen Verwaltungsanweisung 
erklärt das Ministerium, wie Sachbezüge jetzt zu bewerten sind. 

Das Steuerrecht kennt zwei Regelungen zu Sachbezügen für Ar-
beitnehmer, nämlich den Personalrabatt einerseits und die übrigen 
Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, also Wohnung, Verpfle-
gung, Waren, Dienstleistungen und sonstige Sachbezüge. Die neue 
Rechtsprechung ermöglicht nicht nur eine Wahl zwischen beiden 
Regelungen, sofern die Voraussetzungen für einen Personalrabatt 
vorliegen, sondern der Bundesfinanzhof hat auch die Berechnung 
des steuerpflichtigen Entgelts präzisiert. 

· Personalrabatt: Beim Personalrabatt ist der für die steuerliche 
Bewertung maßgebliche Endpreis der Preis, zu dem der Arbeit-
geber oder der dem Abgabeort nächstgelegene Anbieter die 
konkrete Ware oder Dienstleistung fremden Endverbrauchern 
am Ende von Verkaufsverhandlungen durchschnittlich anbietet. 
Vom Listenpreis kann also zunächst der durchschnittliche Preis-
nachlass abgezogen wer-
den, den der Arbeitgeber 
fremden Endverbrauchern 
gewährt. Auf diesen Ange-
botspreis sind dann der ge-
setzliche Bewertungsab-
schlag von 4 % und der Ra-
battfreibetrag von 1.080 
Euro anzuwenden. 

· Allgemeine Sachbezüge: Alle Sachbezüge, die nicht die Voraus-
setzungen eines Personalrabatts erfüllen, sind mit den um übli-
che Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreisen am Abga-
beort anzusetzen, wobei die Finanzverwaltung hier ebenfalls 
zusätzlich den Bewertungsabschlag von 4 % akzeptiert. Alterna-
tiv gilt als Endpreis der nachgewiesene günstigste Preis ein-
schließlich sämtlicher Nebenkosten, zu dem die konkrete Ware 
oder Dienstleistung mit vergleichbaren Bedingungen an Endver-
braucher ohne individuelle Preisverhandlungen im Zeitpunkt des 
Zuflusses am Markt angeboten wird. Damit kann der steuerlich 
maßgebliche Endpreis also auch anhand von Internetangeboten 
oder Sonderangeboten beliebiger gewerblicher Anbieter im In-
land ermittelt werden, wobei aber Liefer- und Versandkosten 
sowie sonstige Nebenkosten zu berücksichtigen sind. Auch ein 
Rabattabschlag ist in diesem Fall nicht vorgesehen. Fallen Be-
stell- und Liefertag auseinander, sind die Verhältnisse am Be-
stelltag maßgebend. Für allgemeine Sachbezüge gibt es keinen 
Freibetrag, es gilt nur eine Freigrenze von 44 Euro pro Monat, 
oberhalb der aber der gesamte Sachbezug steuerpflichtig ist. 

Sowohl beim Personalrabatt als auch bei den allgemeinen Sachbe-
zügen muss der Arbeitgeber die Grundlagen für den ermittelten 

Fahrtkosten eines Studenten 

Ein Student, der den praktischen Teil sei-
ner Hochschulausbildung in einem Betrieb 
außerhalb der Hochschule ableistet, hat 
deswegen trotzdem nicht seine regelmä-
ßige Arbeitsstätte in dem Betrieb. In der 
Folge sind die Fahrtkosten zum Betrieb 
nicht nur in Höhe der Entfernungspau-
schale, sondern in voller Höhe als Wer-
bungskosten abziehbar. Mit dem Urteil 
bleibt der Bundesfinanzhof seiner neuen 
Rechtsprechung zu Fahrtkosten für die 
Berufsausbildung treu. 

 

Belegnachweis bei der Ausfuhr-
lieferung von Kraftfahrzeugen 

Das Bundesfinanzministerium hat die Vor-
schriften zum Belegnachweis bei der Aus-
fuhrlieferung von Kraftfahrzeugen ange-
passt. Unter anderem muss der Beleg im-
mer auch die Fahrzeug-Identifikations-
nummer enthalten. Außerdem muss der 
Unternehmer grundsätzlich über eine Be-
scheinigung über die Zulassung, die Ver-
zollung oder die Einfuhrbesteuerung im 
Drittland verfügen. Das gilt jedoch nicht, 
wenn das Kfz mit einem Ausfuhrkennzei-
chen ausgeführt wird, das im Beleg aufge-
führt ist. Die geänderten Vorschriften gel-
ten für alle nach dem 19. Dezember 2012 
ausgeführten Lieferungen. 

 

Zusatzleistungen zum Arbeitslohn 

Verschiedene Zusatzleistungen kann der 
Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern steu-
erbegünstigt oder steuerbefreit gewäh-
ren. Voraussetzung für die Steuerbegüns-
tigung ist aber in einigen Fällen, dass die 
Zusatzleistung zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbracht wird. Im 
letzten Jahr hatte der Bundesfinanzhof 
entschieden, dass diese Voraussetzung 
nur bei freiwilligen Leistungen des Arbeit-
gebers erfüllt ist und damit keine Steuer-
begünstigung für Leistungen gilt, auf die 
der Arbeitnehmer aus vertraglichen oder 
anderen Gründen einen Anspruch hat. Das 
Bundesfinanzministerium hat jetzt aber 
die Finanzämter angewiesen, dieses Urteil 
aus Gründen des Vertrauensschutzes nicht 
anzuwenden. Damit gilt die Steuerbegüns-
tigung von Zusatzleistungen weiterhin, 
wenn die Leistung zu dem Arbeitslohn 
hinzukommt, den der Arbeitgeber schul-
det, und zwar auch dann, wenn der Ar-
beitnehmer arbeitsvertraglich oder auf-
grund einer anderen arbeits- oder dienst-
rechtlichen Rechtsgrundlage einen An-
spruch auf die Leistung hat. Nach dieser 
Anweisung sind nur Gehaltsumwandlungen 
schädlich für die Steuerbegünstigung. 
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und der Lohnversteuerung zu Grunde gelegten Endpreis dokumen-
tieren, als Belege zum Lohnkonto aufbewahren und dem Arbeit-
nehmer auf Verlangen formlos mitteilen. Außerdem hat der Ar-
beitnehmer jetzt ein Wahlrecht zwischen den beiden Regelungen. 
Wenn er einen Personalrabatt in Anspruch nimmt, kann er also 
stattdessen auch die steuerliche Bewertung für allgemeine Sach-
bezüge wählen, wenn dies für ihn günstiger ist. 

Der Arbeitgeber darf aber Waren und Dienstleistungen, die die Vo-
raussetzungen eines Personalrabatts erfüllen, beim Lohnsteuerab-
zug auch grundsätzlich als Personalrabatt bewerten, wenn dies für 
ihn einfacher ist. Er kann zwar dem Arbeitnehmer die Bewertung 
nach den allgemeinen Vorschriften anbieten, ist aber wegen des 
höheren Dokumentationsaufwands dazu nicht verpflichtet. In die-
sem Fall kann der Arbeitnehmer dann im Rahmen seiner Einkom-
mensteuerveranlagung den geldwerten Vorteil mit dem günstigs-
ten Preis am Markt bewerten und sich die zu viel einbehaltene 
Lohnsteuer vom Finanzamt erstatten lassen. 

Bei den allgemeinen Sachbezügen kann der Arbeitgeber für den 
Lohnsteuerabzug den um übliche Preisnachlässe geminderten übli-
chen Endpreis am Abgabeort ansetzen und ist nicht verpflichtet, 
den günstigsten Preis am Markt zu ermitteln. Auch hier kann sich 
der Arbeitnehmer die zu viel gezahlte Steuer im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung erstatten lassen. Dazu muss er dem Fi-
nanzamt den beim Lohnsteuerabzug zu Grunde gelegten Endpreis 
und den günstigsten Marktpreis zu diesem Zeitpunkt nachweisen, 
zum Beispiel mit einer formlosen Mitteilung seines Arbeitgebers 
und dem Ausdruck eines günstigeren inländischen Angebots. 

Die Verwaltungsanweisung des Bundesfinanzministeriums über-
nimmt mit diesen Regelungen die Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs in vollem Umfang. Diese neuen Grundsätze sind sowohl 
beim Lohnsteuerabzug als auch bei der Einkommensteuerveranla-
gung in allen offenen Fällen anwendbar. ³ 

 

Langjähriger Leerstand einer Wohnung 
Auch bei langjährigem Leerstand einer Wohnung kann eine Ein-
kunftserzielungsabsicht vorliegen, die den Abzug der Ausgaben 
als Werbungskosten ermöglicht. 

Vor allem in strukturschwachen ländlichen Regionen tun sich Ver-
mieter manchmal sehr schwer, einen Mieter für ihre Immobilie zu 
finden. Steht das Objekt aber zu lange leer, stellt das Finanzamt 
möglicherweise die Einkunftserzielungsabsicht in Frage. Dann feh-
len nicht nur die Mieteinnahmen, auch die Steuerbelastung steigt, 

weil die Kosten für die Immo-
bilie nicht mehr als Wer-
bungskosten abziehbar sind. 

Hoffnung macht den Vermie-
tern jetzt aber der Bundesfi-
nanzhof, denn der meint, 
dass selbst nach einem lang-
jährigen Leerstand einer Im-
mobilie noch eine Einkunfts-

erzielungsabsicht vorliegen kann. Im Streitfall ging es um eine Ein-
liegerwohnung, die die Eigentümer schon im Dezember 2003 ver-
mieten wollten. Allerdings konnte die Wohnung erst im Mai 2007 
vermietet werden, weswegen das Finanzamt für die Jahre bis 2006 
den Werbungskostenabzug verweigerte. 

Gebrauchter Pkw ist kein 
persönliches Gepäck 

Reisemitbringsel im persönlichen Gepäck 
sind bis zu einem Wert von 300 Euro ei-
gentlich von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer 
befreit. Auf diese Regelung hatte sich 
auch der Käufer eines Gebrauchtwagens 
berufen, der seinen Pkw für 250 Euro in 
der Schweiz erworben hatte. Sowohl beim 
Zollamt als auch beim Finanzgericht Ba-
den-Württemberg stieß er jedoch mit die-
sem Argument auf taube Ohren. Ein Kfz 
sei nun einmal ein Transportmittel und 
damit schon aufgrund seiner Größe nicht 
als Gepäckstück im Sinne des Befrei-
ungstatbestands anzusehen. 

 

Zweifel an der Verfassungs-
mäßigkeit der Zinsschranke 

Als Teil der Unternehmensteuerreform 
2008 wurde auch die Zinsschranke einge-
führt, die seither den Betriebsausgaben-
abzug von Zinsaufwendungen von mehr 
als 3 Mio. Euro begrenzt. Das Finanzge-
richt Münster hat nun ernstliche Zweifel 
an der Verfassungsmäßigkeit der Zins-
schranke geäußert. Auch wenn die Zins-
schranke in erster Linie missbräuchliche 
konzerninterne Gewinnverlagerungen 
verhindern soll, führe sie ebenso bei übli-
chen Fremdfinanzierungen zu einer er-
heblichen Belastung. Das Gericht hält es 
daher für zweifelhaft, dass die Zins-
schranke dem allgemeinen Gleichheits-
satz und dem verfassungsrechtlichen Ge-
bot der Verhältnismäßigkeit entspricht. 

 

Aufstockung eines Investitions-
abzugsbetrages möglich 

Geht man nach der Verwaltungsanweisung 
des Bundesfinanzministeriums, kann ein 
Investitionsabzugsbetrag nur in einem 
Jahr geltend gemacht werden und damit 
nicht nachträglich aufgestockt werden. 
Ganz anders sieht das das Niedersächsi-
sche Finanzgericht, das einem Unterneh-
mer die nachträgliche Aufstockung aus-
drücklich genehmigt hat, solange die 
Höchstgrenze für den Investitionsabzugs-
betrag noch nicht erreicht ist. Das Gesetz 
enthalte keine entsprechende Einschrän-
kung, und auch rechtssystematisch würde 
die Beschränkung keinen Sinn machen, 
zumal es bei der Vorgängervorschrift (An-
sparabschreibung) möglich war, die Rück-
lagenbildung beliebig über den Anspar-
zeitraum zu verteilen. Die Argumentation 
des Finanzgerichts ist schlüssig, trotzdem 
muss sich jetzt der Bundesfinanzhof mit 
der Frage befassen. 
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Die Eigentümer-Ehegatten hatten schon seit Anfang 2004 laufend 
die Anzeigen in einer regionalen Wochenzeitung auf Mietgesuche 
abgesucht und mit nahezu allen Interessenten, die für eine Anmie-
tung des Objekts in Frage kamen, Kontakt aufgenommen. Daneben 
haben sie selbst eine Vermietungsanzeige geschaltet und über den 
gesamten Zeitraum die Wohnung in ihrer unmittelbaren räumli-
chen Umgebung persönlich angeboten. Letztlich fanden die Eigen-
tümer ihren Mieter auch über diese Mundpropaganda. 

Im Gegensatz zum Finanzamt hält der Bundesfinanzhof diese Ver-
mietungsbemühungen für angemessen. Grundsätzlich stehe es dem 
Eigentümer frei, die im Einzelfall geeignete Art und Weise der 
Platzierung des Mietobjekts am Wohnungsmarkt selbst zu bestim-
men. Die Frage, welche Vermarktungsschritte als erfolgverspre-
chend anzusehen sind, bestimmt sich nach den Umständen des 
Einzelfalles. Dafür hat der Eigentümer einen inhaltlich angemes-
senen, aber zeitlich begrenzten Beurteilungsspielraum. 

Auch die Reaktion auf Mietgesuche, also die Kontaktaufnahme mit 
Mietinteressenten, kann eine ernsthafte Vermietungsbemühung 
sein. In diesem Fall sind jedoch an die Nachhaltigkeit der Bemü-
hungen erhöhte Anforderungen zu stellen, meint der Bundesfi-
nanzhof. Im Streitfall akzeptiert der Bundesfinanzhof allerdings 
schon die schließlich erfolgreiche und seither andauernde Vermie-
tung als ausreichendes Beweisanzeichen dafür, dass der einge-
schlagene Weg für eine Vermietung im strukturschwachen ländli-
chen Raum geeignet war.  ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mitarbeiterrabatte bei Lieferanten 

Mitarbeiterrabatte des Arbeitgebers sind 
üblich, aber auch Rabatte von Geschäfts-
partnern des Arbeitgebers sind nichts Un-
gewöhnliches. Die Kreativität des Finanz-
amts kennt manchmal keine Grenzen, und 
so kann es schon passieren, dass ein Mit-
arbeiter-Vorteilsprogramm des Lieferan-
ten plötzlich als steuerpflichtiger Arbeits-
lohn von dritter Seite gilt. Doch der Bun-
desfinanzhof hat dem Einhalt geboten: 
Preisvorteile und Rabatte, die Arbeitneh-
mer von Dritten erhalten, sind nur dann 
Lohn, wenn sie sich für den Arbeitnehmer 
als Gegenleistung für seine Arbeit darstel-
len und im Zusammenhang mit dem 
Dienstverhältnis stehen. Das wäre der 
Fall, wenn der Dritte anstelle des Arbeit-
gebers die Arbeitsleistung des Arbeitneh-
mers vergütet, indem der Arbeitgeber 
etwa einen ihm zustehenden Vorteil im 
abgekürzten Weg an seine Mitarbeiter 
weitergibt. Wenn der Arbeitgeber an der 
Verschaffung der Rabatte aber lediglich 
mitgewirkt hat, liegt nicht schon allein 
deshalb Arbeitslohn vor. Das gilt erst 
recht, wenn der Arbeitgeber von der Ra-
battgewährung nur Kenntnis hatte und 
das Angebot duldet, aber sonst keinen 
Einfluss ausübt.  

 


